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Regeste

Regeste "Verpfändung" eines Namensschuldbriefes durch einen
nichtverfügungsberechtigten Nichteigentümer: Die Verpfändung ohne Indossament mittelst
Ausstellung einer Verpfändungserklärung (Art. 901 Abs. 2 ZGB) verschafft dem
Pfandnehmer auch bei gutem Glauben nicht mehr Rechte, als der Pfandgeber selbst am
Titel hatte. Für Übertragung des Namensschuldbriefes (zu Eigentum) gemäss Art. 869 Abs.
2 genügt - im Gegensatz zur Verpfändung nach Art. 901 Abs. 2 - ein Blankoindossament
nicht. Dass der den Schuldbrief im eigenen Namen und als Eigentümer Verpfändende, falls
er dies nicht war, vom Eigentümer zur Verpfändung sonstwie ermachtigt gewesen sei, hätte
der Pfandansprecher zu beweisen.

Regeste Engagement d'une cédule hypothécaire nominative par une personne qui n'en est
pas propriétaire et qui n'a pas le droit d'en disposer: L'engagement opéré non par un
endossement mais par une déclaration de mise en gage (art. 901 al. 2 CC) ne confère à celui
qui reçoit le gage, même s'il est de bonne foi, pas plus de droits que le constituant du gage
n'en possède lui-même sur le titre. A la différence de ce qui est possible pour la mise en
gage d'après l'art. 901 al. 2 CC, un endossement en blanc ne suffit pas pour le transfert de la
propriété d'une cédule hypothécaire nominative conformément à l'art. 869 al. 2 CC. C'est à
celui qui prétend posséder un droit de gage qu'il incombe de prouver que le constituant qui a
engagé, en son nom et à titre de propriétaire, une cédule hypothécaire, au cas où il ne serait
pas reconnu propriétaire, était de toute façon autorisé par le propriétaire à opérer la mise en
gage.

Regesto Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona
cui non spetta nè un diritto di proprietà, nè un diritto di disposizione: La costituzione del
pegno operata senza girata mediante dichiarazione di costituzione in pegno (art. 901 cp. 2
CC) non conferisce al creditore pignoratizio più diritti di quanti ne possedeva il pignorante
stesso. Pel trasferimento della proprietà d'una cartella ipotecaria nominativa a'sensi dell'art.
869 cp. 2 CC non basta - contrariamente a quanto vale per la costituzione in pegno a'sensi
dell'art. 901 cp. 2 CC - una semplice girata in bianco. Chi rivendica un diritto di pegno su
una siffatta cartella ipotecaria deve provare, qualora la persona che l'ha costituita inpegno a
proprio nome e come di sua proprietà non fosse poi riconosciuta quale proprietaria, ch'essa
era comunque autorizzata dal proprietario del titolo a costituirlo in pegno.

Erwägungen

E. 4
Materiell hat eine Gutheissung der Klage zur Voraussetzung, dass der fragliche
Namensschuldbrief der Klägerin rechtsgültig verpfändet worden ist. Zu dieser Frage ergibt
sich zunächst in tatsächlicher Hinsicht aus den Akten und den Feststellungen der Vorinstanz



folgendes: a) Gemäss dem Kaufvertrag vom 18. Oktober 1949 zwischen der
Immo-Aktiengesellschaft und der Immo-Hyp-Propria AG über die Liegenschaft
Rotwandstrasse 52 in Zürich 4 war damals die Käuferin, d.h. die heutige Beklagte,
Eigentümerin des Schuldbriefes. Sie bezahlte Fr. 80.,000.-- an den Kaufpreis durch
Verrechnung ihres BGE 81 II 112 S. 114 Guthabens gegenüber der Verkäuferin "laut dem
ihr gehörenden Namenschuldbrief". b) Die Verpfändung dieses Schuldbriefes an die
heutige Klägerin erfolgte einige Tage später, am 1. November 1949 durch Edwin Gloor, der
beim Abschluss des Kaufvertrags vom 18. Oktober 1949 sowohl die Verkäuferin als die
Käuferin vertreten hatte, da er in beiden Firmen einzelzeichnungsberechtigter
Verwaltungsrat war. In der Verpfändungserklärung vom 1. November 1949 bezeichnete
Gloor sich selbst als Eigentümer des Schuldbriefes und fügte der Beschreibung des Titels
bei: "blanco cediert". Der Schuldbrief seinerseits enthält unter der Rubrik "Übertragungen"
zunächst eine Zessionserklärung der Leihkasse Neumünster, Zürich, gegenüber der
Immo-Aktiengesellschaft vom 29. Dezember 1947, dann ein undatiertes
Blankoindossament dieser letztern. c) Die Klägerin macht nun geltend - und hat im
kantonalen Verfahren nur geltend gemacht -, Gloor sei durch dieses Blanko-Indossament
und die Inbesitznahme des Titels Eigentümer desselben geworden und habe als solcher den
Titel der Klägerin verpfändet, oder er sei durch die Blanko-Zession zum mindesten zur
Verpfändung ermächtigt worden. Ein Beweis dafür, dass Gloor, falls nicht Eigentümer,
ausdrücklich von berechtigter Seite die Ermächtigung zur Verpfändung des Titels erhalten
habe, wurde nicht erbracht. Vielmehr ist nach Annahme der Vorinstanz als erwiesen zu
betrachten, dass Gloor - wenn er nicht Eigentümer des Schuldbriefes geworden ist - in der
Zeitspanne zwischen dem erwähnten Kaufvertragsabschluss (18. Oktober 1949) und der
angeblichen Verpfändung (1. November 1949) den Titel für die Beklagte besessen hat.

E. 5
Aus diesen Tatsachen folgert die Vorinstanz, dass Gloor nicht befugt war, über die im
Namensschuldbrief verkörperte Forderung der Beklagten zu verfügen, und dass daher eine
rechtsgültige Verpfändung mit der Erklärung vom 1. November 1949 nicht bewirkt wurde.
BGE 81 II 112 S. 115 Die zu diesem Schlusse und damit zur Abweisung der Klage
führenden rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz treffen durchaus zu, so dass ohne
weiteres auf sie verwiesen werden kann. Zusammenfassend und, in Rücksicht auf die
teilweise neuen Rechtserörterungen der Berufungsschrift, ergänzend ist indessen zu
bemerken: a) Wäre die Verpfändung des Namenstitels durch Gloor in wertpapiermässiger
Form durch Indossierung erfolgt, so könnte sich der Pfandgläubiger auf gutgläubigen
Erwerb des Pfandrechts berufen und wäre darin auch dann zu schützen, wenn der
Verpfänder kein Recht zur Verpfändung hatte, analog Art. 933 ZGB . Bei der in casu von
Gloor gewählten, nicht skripturmässigen Verpfändung mit Ausstellung einer
Verpfändungserklärung (vergl. BGE 42 III 296 ff.) jedoch konnte die Pfandgläubigerin
auch bei gutem Glauben nicht mehr Rechte erwerben, als Gloor selbst am Titel hatte (vergl.
OFTINGER Komm. zu Art. 900, 901). Es kommt daher in der Tat darauf an, ob Gloor die
Verfügungsmacht über den Titel hatte oder nicht. b) Eigentümer des Namenschuldbriefes
bzw. Gläubiger der darin verkörperten Forderung ist Gloor nicht geworden; und zwar durch
gewöhnliche Abtretung nach Art. 165 Abs. 1 OR nicht, weil sie, wenn überhaupt, jedenfalls
nicht schriftlich verembart worden ist; durch skripturrechtliche Übertragung nach Art. 869
Abs. 2 ZGB nicht, weil die für die Übereignung der Namenstitel ausdrücklich geforderte
Angabe des Erwerbers auf dem Titel selbst fehlt. Die Auffassung der Klägerin, es genüge
entgegen dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung ein sog. Blanko-Indossament, ist von



beiden Vorinstanzen zutreffend widerlegt worden. Der Hinweis der Klägerin auf Art. 901
Abs. 2 ZGB und auf LEEMANN N. 25 zu dieser Bestimmung geht am Problem vorbei;
denn es handelt sich in diesem Zusammenhang nicht darum, ob dem nach Art. 901 Abs. 2
zur Verpfändung - alternativ mit einer Abtretungserklärung - notwendigen Indossament
auch ein blosses BGE 81 II 112 S. 116 Blanko-Indossament entspreche (was LEEMANN
a.a.O. bejaht), sondern ob der für den Eigentumserwerb an Schuldbriefen massgebenden,
ganz anders lautenden, den Übertragungsvermerk mit Angabe des Erwerbers verlangenden
Vorschrift des Art. 869 Abs. 2 mit einem Blanko-Indossament Genüge getan sei, was
zweifellos zu verneinen ist. c) Hat aber Gloor das Eigentum am Schuldbrief nicht erworben,
so steht der Beklagten als Eigentümerin desselben - wie die Klägerin an sich zugibt - die
Einrede zu, dass letztere mangels Verfügungsbefugnis des Gloor ein Pfandrecht nicht
erworben habe. Diese Einrede wurde schon mit der auf Art. 869 Abs. 2 ZGB hinweisenden
Verfügung der Liquidatoren vom 2. Dezember 1952 erhoben und im Prozess näher
substanziert. Sie ist nach dem Gesagten, soweit der Eigentumserwerb des Gloor in Frage
steht, begründet und zu schützen. d) Die Klägerin macht nun allerdings eventualiter geltend,
Gloor sei, wenn auch nicht Eigentümer des Titels, so doch zur Verpfändung im Namen des
wirklichen Eigentümers berechtigt gewesen, und sie beanstandet, dass die Vorinstanz zu
dieser These ihr, der Klägerin, den Beweis und nicht der Beklagten den Gegenbeweis
auferlegt habe. Denn nach ihrer Auffassung ergäbe sich das Verfügungsrecht des Gloor
bereits aus dem richtig ausgelegten Pfandvertrag. Der gute Glaube der Klägerin sei bei
Anwendung von Art. 900 ZGB nur insofern nicht geschützt, als ihr Einreden aus dem
Grundgeschäft entgegengehalten werden könnten. Nun habe aber die Beklagte sowohl das
Grundgeschäft als die Stellung Gloors als ihres Verwaltungsrates gekannt und müsse sein
Handeln gegen sich gelten lassen, soweit sie nicht beweise, dass er unbefugt gehandelt
habe. Diese Argumentation geht jedoch - abgesehen von den darin enthaltenen neuen
Behauptungen - fehl. Gloor hat den Pfandvertrag mit der Klägerin eindeutig im eigenen
Namen und für ein ihm persönlich von dieser gewährtes BGE 81 II 112 S. 117 Darlehen
abgeschlossen und sich dabei ausdrücklich als Eigentümer des Schuldbriefs erklärt. Wie
dieses Dokument dahin ausgelegt werden könnte, Gloor habe eventuell - falls er nicht
Eigentümer wäre - nur als Vertreter der Immo-Hyp-Propria gehandelt und diese ihn zu
seinem Handeln ermächtigt, ist unerfindlich. Ein solcher Sachverhalt könnte sich höchstens
aus andern Tatsachen ergeben, die aber die Klägerin zu behaupten und zu beweisen hätte.
Dieser Beweis wurde nach Feststellung der Vorinstanz nicht erbracht, ja nicht einmal
angetragen. Ihre Erwägungen, wonach eine gültige Pfandbestellung mangels
Verfügungsberechtigung des Gloor nicht erfolgen konnte, treffen daher zu. Dispositiv
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